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Amtliches
Kreis W DIatt

für den Unterlahnkreis.
AmlticheS » lcktt für die » ekanntmachnuge« des Landratsamte - und des « reiSausschufseS

_ _ Dtez, Dienst « « den 23 Marz IV2« 60  Aatzraau«
Nr . 32

J -' Nr . 2-899 II. Dr' ez , den 15. März 1920.
An dir Magistrate in Diez , Nassau , Bad Ems nnl »;

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betrifft : Beschasf 'ustg3 -5ciöiTfe für die An¬

gehörigen von Kriegsgefangenen.
Hinsichtlich 'der Gewährung der Beschaffungsbeihilfenj

aus Grund des Ministerml -Erlasses vom 11. Dezember 1919
Weihnachtsunterstützuno an Kriegsgefangenenangehörige
nach meinem Rundschreiben dom 10. Januar ds. Js ., 12612,!
mache ich zufolge neueren Erlasses des Herrn Ministers des!
Innern vom 17. Februar ds . Js . weiter bekannt:

1. Stichtag ist der 3. September 1919. Es erhalten al,o
die Beihilfe alle Angehörigen von Personen , die sich an!
diesem Tage tatsächlich noch in Oiefangenschaftbefunden?
haben. Als Grundsatz hat die Mitteilung des Reichs-

2. Voraussetzung dabei ich, daß die Angehörigen an diesem
-tage noch die Kriegsfamilienunterstiitzung bezogen ha»den.

3. An Angehörige der vor dem 3. September 1919 zurück¬
gekehrten Kriegsgefangenen können Beihilfen nicht ge¬
währt werden.

4. Die Beihilfen können an Eltern nur dann gewähre
werden, wenn sic mit dem Kriegsgefangenen einen ge¬
meinschaftlichen Haushalt geführt haben.

5. Unehelichen Kindern steht bte Beihilfe nur dann zu,
wenn ihnen der Unterhalt im Haufe des Kriegsgefange¬
nen als Erzeuger gewährt wird.

, Da die Beihilfe meinem Rundschreiben vom 10. Januar
lds. Js . entsprechend nur da gezahlt worden ist, wo die Er¬
nährer an den Weihnachtsfeiertagen noch in Gefangenschaft
irfmtf Vtirtvüit »fl- . r, r. A rr rt or « _ __ZZ7." " ■"e - y ~'  Jirfiaft waren , ist tue Beihilfe noch für alle Angehörigen zu-

wehrmmlstermms zu gelten, daß die Ge ângemchrftMsrändig . deren Ernährer nach dein 3. September 1919 bls
mit dem Tage chr Ende erreicht,^an dem die Gesänge-^ Weihnachten heimgekommen sind. Dieselben wollen sichB’tnt
mm ber der Rückkehr aus der Gerangen,chaft bezw. Jn -MBürgermeister ihres Wohnortes melden,
termernng die Landesgrenze des Staates , in dem fieM Die Herren Bürgermekster wollen die eingehenden An-
gesangen oder interniert waren , uber,chre>ten. DDträge in eine Liste nach folgendem Muster zusammenstellen:

Nachtras liste
der für die Kricusgefangenu -Angehörlgen -Weihnachtsunterstützung des Reichs in der Gemeinde .
Säü : _ noch in Betracht kommenden Personen . r
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Die Liste ist mit einem Vorschlag über die Höhe der zu
zahlenden Beihilfe bis zum 25. ds. Mts .einzusenden.

Es können gezahlt werden an die Ehefrauen und Kinder
bis zu je 200 Mark und an die sonstigen Berechtigten zu¬
sammen bis zu 200 Mark.
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Quittung

»er « orsttzende de- KreiSauSschusse- .
- ' J . V. :
Scheuern.

Tgb.-Nr . 3724 E . ,
Oeffentliche Bekanntmachung.

Veranlagung der « riegsabgabe vom Bermögens-
zu wachse.

Auf Grund des § 22 Abs. 1 des Gesetzes über eine
Kriegsabgabe vom .Vermögenszuwachse werden hiermit alle
Personen , deren Vermögen sich seit dem 1. Januar 1914
bis 30. Juni 1919 um mindestens 6000 Mark erhöht har,
im Bezirke des Finanzamtes aufgefordert , ihre Steuer¬erklärung nach dem voraeschriebeneu Formular in dererrlärung nach dem vorgeschriebeneu Formular in der Zeit
vom 20. März 1920 bis 10. April 1920 schriftlich oder
mündlich vor dem Finanzamt abzugeben und hierbei zu
versichern, daß die Angaben nach bestem Wissen -und Ge¬
wissen gemachr sind. r ,

Die oben bezerchneken Personen sind zur Abgabe der
SteuererMrnng verpflichtet , auch wenn ihnsn s:nr beson¬

dere Aufforderung oder ern Formular nicht zugegangen ist.
Ans Verlangen wrrö jedem Pflichiigen das vorgeschrieoeue
Formular von heute ab in der Kanzlei des Unterzeichneten
Finanzamts und bei den Gemeindebehörden kostenlos verab¬
folgt. '

Ueber sämtliche Punkte des Vordrucks ist eine Erklärnuq
abzugeben. Nichtzutrcfftndes ist zu durchstreichen. Wisscnt-
lrch unrichtige oder unvollständige Angaben in ' der Steuer¬
erklärung find in den §§ 27, 28 des Gesetzes über eilte
Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse mit Geldstrafen und
gegebenenfalls mit Gefängnisstrafe bis zu fünf '^ äbren
und mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedroht. Auch
eine fahrlässige Zuwiderhandlung ist strafbar . Unrichtige
Angaben erstattet auch derjenige, der Punkte des Vor-Angaben eistartet auch ^
drucks durchstreicht, obwohl er eine Erklärung hätte abgcben
sollen. Unvollständig ist die Erklärung auch dann , wenn der
Vordruck ganz oder teilwec>e nicht äusgefüllt wird . Die
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Prüfuntz, toas steuerpflichtig ist und was nicht, steht dem
Finanzamt , nicht dem Abgabepflichtraen zu.
, Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post
rst zulässig, geschieht aber au , Gekahr des Absenders und
deshalb zweckmäßig mittels Einschreibebriefs.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer¬
erklärung versäumt, wird mit Zwangsgeldstrasen zu der
Abgabe angehalten , auch hat er einen Zuschlag der geschulde¬ten Steuer verwirkt.

Diez,  den 20. März 1920.
Ta » Finanzamt.

* *  *

die Magistrate in Diez , Nassau . Bad Ems und
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Sie werden ersucht, obige Aufforderung in Ihren Ge¬

meinden mehrmals ortsüblich bekannt zu machen. Die
Formulare für dre Steuererklärung gehen Ihnen heure
mittels besonderer Verfügung zu. '

Tie Steuerpflichtigen bitte ich noch besonders daraus
hrnzuwersen, daß, und zwar nur in Einzelfällen , die Er-
Karungen auch an Amtsstelle (dem Finanzamt für den
Unterlahnkreis in Diez) zu Protokoll abgegeben Werder; kön¬
nen. Allgemein kann aber hiervon nicht Gebrauch gemacht
Werden, da zur Zeit nicht nur die für einen so ausgedehnten
Geschäftsbetrieb notwendigen Räume , sondern auch noch die
für die Entgegennahme der Erklärungen erforderlichen Be¬
amten fehlen. Es werden auch nur die Erklärungen solcher
Personen zu Protokoll entgegen genommen, die spezis'.Dekte
Aufstellungen über ihr gesamtes in der Erklärung anzu¬
gebendes Vermögen mit zur Amtsstelle bringen . Dies gilt
insbesondere:

1. von den über das Kapitalvermögen zu machenden An¬
gaben,

2. Bon dem seit dem 31. Dezember 1913 bis 30. Zum
1919 getätigten Käufen an Immobilien , totem und
lebendem Betriebsinventar und, soweit Zurechnungen
gem. § 8 Ziffer 1—5 des Kriegsabgabeng ^'etzetz zu
machen sind, auch für die hier besonders angeführten
Fälle . ! f

Wer also z. B . über das Kapitalvermögen ni'ch», ein
spezifiziertes Kapitalverzeichnis und die Sparkassenbücher
«nt zur Amtsstelle bringt , hat nicht damit zu reckmen. daß
seine Steuererklärung zu Protokoll 'entgegen genouimen
werden kann. , , ,

Diez , den 20. März 1920.
Der Borftand des Finanzamtes

I . B. :
Scheuern.

Kekanntmachnng.
zur Ausführung des Gesetzes über Steuernaüracht vom 3.
Januar 1920 (Reichsgesetzblatt S . 45) vom 24. Februar

1920.
Wer Vermögen oder Einkommen, das zu einer öffent¬

lichen Abgabe hatte veranlagt werden müssen, bisher nicht
angegeben hat , und deswegen verwirkte Strafen wegen
Steuerzuwiderhandlung sowie Verfall des verschwiegenen
Vermögens gemäß dem Gesetze über Steuernachsichr ab¬
wenden will , wird aufgeforoert , das bisher nicht angegebene
Verniögen und Einkommen spätestens bis zum 15.
April 1920  einem Finanzamt anzugeben; daber And
Vor- und Zuname , Stand , Beruf oder Gewerbe nebst Wohn¬
ort und Wohnung oder Firma und Sitz genau zu bezeich.
neu. Die Angabe befreit oen Steuerpflichtigen von jeder
Strafe wegen Steucrzuwioerhandlungen , die sich auf das
nachträglich angegebene Vermögen oder Einkommen be-
ziehungen. Nachforderungen von Abgaben für die Zeit vor
dem 1. April 1915 sind ausgeschlossen.

Vermögen, das bei oer Veranlagung zur Kriegsabgrbe
vom Veranügenszuwachs oder zum Reichsnotopfer vorsätz¬
lich verschwiegen ist, verfällt kraft Gesetzes dem Reich. Un-
rrchtige Angaben, die sich etwa noch in der Steuererklä¬
rung zur Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs f-nden
mü.sen daher unverzüglich und jedenfalls so zeitig bericbtlgt
werden, daß die Angabe noch bei der Veranlagung zu der
Steuer berücksichtigt werden kann.

Berlin,  den 24. Februar 1920.
Der Retchsmtnifter der Ftyarrzen

Tgb.-Nr. 3717. E. Diez,  den 17. März 1920.
Uu die Magistrate t« Diez , Nassau , Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Vorstehende Bekanntmachung bitte sch in Ihrer Ge-

nreinde in ortsüblicher Weise zur Kenntnis der Bevölkerung
zu bringen . Ich nehme Bezug nnf mein Ausschreiben vom
19. Februar 1920, Kreisblatt Nr . 24, und bitte die Steuer¬
pflichtigen daraus binznweisen, daß alle Angaben, welche
die Berichtigung früherer Erklärungen betreffen, bei dem
Finanzamt für Bcu Unterlahnkreis rn Diez entweder schrift¬
lich einzureichen oder daselbst bis zum 15. April 1920 zu
Protokoll zu geben sind. /

Es wird ausdrücklich daraus hingewiesen, daß die
Steuerpflichtigen die Richtigkeit ihrer "Angaben nachzu-
wersen haben. Insbesondere ist der Nachweis zu erbringen
über den Bestand des Vermögens am 31. Dezember 1Ü13
und die in diesem Bestände in der Zeit vom 1. Januar 191s
bis 30. Juni 1919 durch Zu- und Abgänge entstandenen
Veränderungen.

' Nur diejenigen Steuerpflichtigen , welche bis zum 15.
Aprrl 1920 von den Wohltaten des Geseires über die Steuer¬
nachsicht Gebrauch gemacht haben, bleiben von jeder Strafe
wegeî Stcuerzuwideryandlungen und von oer Nachzahlung
von Staats - und Gemeindesteuern für die Zeit vor dem
1. April 1915 frei.

Prrutz. Staatssteueramt
3 . B. :

_ _ ® ch euer ».
M. 1072. Diez,  den 16. März ItoöT
An die Magistrate in Diez , Nassau , Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betrifft : Rückständige Forderungen auf Ver¬

gütung für Leistungen an das deutsch ? Heer.
Unter Bezugnahme auf die in Nr . 10 des Regierungs-

Amtsblatts veröffentlichte Bekanntmachung des Herrn Re¬
gierungspräsidenten vom 20. 2. 1920 wird hiermit die
Frist für Stellung von Anträgen auf Vergütung von Lei¬
stungen für das deutsche Heer beim Landratsamt aut ' den
15. Mai 1921 festgesetzt.

Mit Ablauf dieser Frist erlöschen die nicht anarmeldeten
Ansprüche. .

Der Land rat.
I.

_ Scheuern.  _
ü 1689. Diez,  den 18. März 192b. "
An die Magistrate Diez und Bad Ems sowie a« die
Herrn Bürgermeister der besetzte« Lanvgemetnve«

des Kreises.
Mit Bezug auf meine Bekanntmachung vom 1. März

ÄA, 1. 1288, Kreisblatt Nr . 23, ersuche ich üunmehr
um Vorlabe der noch fehlenden Berichte der Vertrauens¬
männer für den Vogelschutz bis zum 25 . ds . Mts.

Der Landrat
J . V. :

Scheuern.

Viehzucht.
Der Durchfall bei Ziehen  ist meist die Folge

von Diätfehlern und Erkältungen und äußert sich in öfteren
dünnflüssigen Entleerungen , die bei ernstem Charakter sehr
übelriechend und mit Darmschleim uno Blut untermischt
sind. Der akute Durchfall oder Darmkatarrh kann im un¬
günstigen Falle zum chronischen werden wenn fbrtdauern-
der Diätfehler (Verfüttern von heig gewordenem Grünfutter,
hartes , schlechtes Wasser, Spülichttränke ) fortbefteht. Eben¬
so können organische Fehler (Davmgeschwürel die Ursache
langwieriger Darmkatarrhe ictit. Die rnhrartigen Durch-
älle haben meist als Ursache scharf wirkende Arzneimittel,
Gift und giftige Pflanzen und sind säst immer tödlich.
Die Ziegen erkranken nur an dem akuten Darmkatarrh . Die
Behandlung erfordert warmes Verhalten , Vermekouna von
Grünfntter und Mehl-, Krere- oder SpMcht -Tränken, "Ber-
avr . cbung von trockenem Futter und übersck'la ' t.nes Ge¬
tränk ". Zn schlimmen Fällen hilft Kamillentee mit ei»men
Tropfen Opinmtinktur , stündlich einen protzen Eß.össc! voll
auch Pfefferminztee, mit Tannin , Tormentillwurzel , Tichen-
oder Weidcnrinden, Alaun und in kritischen Fällen sal¬
petersaures Silberoxhd (Höllenstein) und Eisenvitriol Letz-
tat Mittel aber überlass» man dem Tierarzte
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